
 
 

 

 
 
 

 
SongSelect 

Vertragsbedingungen Abonnement 
 
Willkommen zu dem SongSelect-Abonnement-Dienst (“DIENST”), einem Online-Dienst von Christian 
Copyright Licensing, International. („CCLI“). Die Nutzung dieses DIENSTES unterliegt den nachfolgen-
den Vertragsbedingungen. CCLI ist berechtigt, die Vertragsbedingungen von Zeit zu Zeit ohne Hinweis 
zu aktualisieren. Die weitergeführte Nutzung dieses DIENSTES nach einer solchen Aktualisierung wird 
als Zustimmung zu den neuen Vertragsbedingungen angesehen. WENN SIE MIT DIESEN BEDINGUN-
GEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, NUTZEN SIE DIESEN DIENST BITTE NICHT, DA EIN VER-
STOSS GEGEN DIE BEDINGUNGEN EINE RECHTLICHE HAFTUNG IHRERSEITS BEGRÜNDEN 
KÖNNTE.  
 
 
1.  DEFINITIONEN 
 
1.1  „CCLI“ ist Christian Copyright Lincensing International, CCLI Lizenzagentur GmbH, eine eingetra-

gene Gesellschaft in Deutschland, Bahnhofstr. 17, 58507 Lüdenscheid.   
1.2  „KIRCHENLIZENZ“ ist die nicht-gewerbliche Lizenz, welche dem Lizenznehmer bestimmte Rechte 

zur Vervielfältigung von LIEDERN einräumt.  
1.3  „AKKORD-SATZ“ ist die typographische Darstellung von Texten, Akkorden und gegebenenfalls 

Bund-Fingersätzen von LIEDERN.  
1.4  „DIGITALE KOPIEN“ sind typographische Darstellungen von LIEDERN, welche von Kirchen im 

TEXT-SATZ, MELODIE-SATZ oder AKKORD-SATZ heruntergeladen werden.  
    
1.5  „MELODIE-SATZ“ ist die typographische Darstellung von Texten, Melodienoten, Taktangaben, 

Akkorden und gegebenenfalls Bund-Fingersätzen von LIEDERN.  
1.6 „TEXT-SATZ“ ist die typographische Darstellung von Texten von LIEDERN.  
1.7  „EIGENTUMSRECHTE“ sind alle Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und anderes 

geistiges Eigentum und Eigentumsrechte weltweit an dem DIENST und der Dokumentation. 
1.8  „DIENST“ ist das Abonnement für die Online-Nutzung und dem Herunterladen von DIGITALEN 

KOPIEN von LIEDERN 
1.9  „LIEDER“ sind die Musikwerke, welche Gegenstand des SongSelect-Abonnements von CCLI sind. 
1.10  ABONNENT“ ist die Kirche oder andere Organisationen, welche diesen Nutzungsbedingungen 

zustimmen 
 
2.  LIZENZGEWÄHRUNG 
 
CCLI räumt dem ABONNENTEN gemäß diesen Vertragsbedingungen eine nicht-exklusive, nicht-
übertragbare Lizenz zur Nutzung des DIENSTES zu eigenen, nicht-gewerblichen Zwecken  ein. Der 
ABONNENT kauft diese Lizenz von CCLI in Form von Jahresabonnements.  
 
3.  LAUFZEIT 
 
Dieser DIENST beginnt mit Empfang der Anmeldebestätigungs-Email die nach der Online Registrierung 
generiert wird  und läuft zunächst bis zum Auslaufdatum der KIRCHENLIZENZ (CCL-Liedlizenz) des 
ABONNENTEN, entsprechend Ziffer 5.1, soweit er nicht nach diesen Bedingungen vorher beendet wird. 
Der DIENST verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, es sei denn, er wird durch eine 
der Parteien mit einer Frist von mindestens dreißig (30) und höchstens sechzig (60) Tagen zum Ende 
der jeweiligen Laufzeit schriftlich gekündigt.  
 
 
4.  LIZENZGEBÜHREN UND ZAHLUNG 
 
Die jährliche Lizenzgebühr wird vor Beginn eines jeweiligen Verlängerungszeitraumes fällig.  
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5.  BEDINGUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN DES ABONNEMENTS 
 
5.1  Bedingung für die Gewährung des Abonnements ist, dass der ABONNENT Inhaber einer aktuel-

len, wirksamen KIRCHENLIZENZ (CCL-Liedlizenz) von CCLI ist. Soweit die KIRCHENLIZENZ des 
ABONNENTEN ausläuft oder beendet wird, gilt auch dieser DIENST als zu diesem Zeitpunkt be-
endet. Dem ABONNENTEN steht in diesem Fall kein Anspruch auf Erstattung der Lizenzgebühr 
zu.  

 
5.1.1 Der ABONNENT kann innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum den DIENST abbestellen und eine 

Kostenerstattung verlangen, abzüglich 1 EUR für jede DIGITALE KOPIE von LIEDERN, welche 
innerhalb der ersten 30 Tage heruntergeladen wurde. Bestellt der ABONNENT den DIENST nach 
Ablauf von 30 Tagen nach Kaufdatum ab, erhält er keine Kostenerstattung.  

 
5.2  Der ABONNENT ist berechtigt, den DIENST und die DIGITALEN KOPIEN ausschließlich zur För-

derung seiner eigenen, nicht-gewerblichen kirchlichen Zwecke zu benutzen. Vorbehaltlich der au-
torisierten Nutzung nach diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist der ABONNENT nicht be-
rechtigt, den DIENST zu vermieten, verpachten, unterzulizenzieren, übertragen, vertreiben, über-
mitteln, vervielfältigen, abzutreten, zu kopieren, darzustellen, zu verändern oder zu teilen oder ei-
nem Dritten die Nutzung zu erlauben.  

 
5.3  ABONNENTEN des SongSelect-Abonnements sind berechtigt TEXT-SÄTZE in unbegrenzter An-

zahl herunterzuladen. ABONNENTEN des SongSelect-Abonnements welches das Recht zum 
Herunterladen von DIGITALEN KOPIEN von MELODIE-SÄTZEN und AKKORD-SÄTZEN beinhal-
tet, sind berechtigt, pro Jahr bis zu 200 unterschiedliche MELODIE-SÄTZE und/oder AKKORD-
SÄTZE von LIEDERN herunterzuladen.  

 
5.3.1 Für den Fall, dass der ABONNENT pro Jahr der Laufzeit dieses Vertrages mehr als 200 verschie-

dene MELODIE-SÄTZE und/oder AKKORD-SÄTZE von LIEDERN herunterladen will, so ist er ver-
pflichtet, zusätzlich zu der jährlichen Lizenzgebühr eine entsprechende Gebühr an CCLI zu zah-
len.  

 
5.4  Der DIENST beinhaltet Geschäftsgeheimnisse und urheberrechtlich geschützte Unterlagen. Alle 

Informationen sind vertraulich. Der ABONNENT verpflichtet sich, die Vertraulichkeit des DIENS-
TES zu bewahren und zu schützen, insbesondere aber nicht ausschließlich Aktivierungscodes und 
Passwörter. Unter keinen Umständen wird der ABONNENT Codes/Benutzernamen oder Passwör-
ter, welche den Zugang zu dem DIENST ermöglichen, an Dritte weitergeben oder zugänglich ma-
chen. Der ABONNENT wird zum Schutze der Vertraulichkeit mindestens die gleiche Sorgfalt an-
wenden, welche er hinsichtlich seiner eigenen Geschäftsgeheimnisse und vertraulichen Informati-
onen anwendet. 

 
5.5  Der DIENST ist nur für den ABONNENTEN zugänglich. Zugang zu dem DIENST durch Dritte stellt 

eine Übertretung dar.  
 
5.6  Der DIENST erlaubt dem ABONNENTEN nicht, etwaige Quellcodes zu erhalten oder zu verwen-

den. 
 
5.7  Der ABONNENT wird keinerlei Hinweise oder Beschriftungen in dem DIENST entfernen oder ver-

decken, welche von CCLI stammen oder sich an Speichermedien oder deren Träger befinden.  
 
5.8  Dieser DIENST fällt unter alle Bedingungen, Beschränkungen und Grenzen der Vertragsbedin-

gungen der KIRCHENLIZENZ und eine Verletzung der Vertragsbedingungen der KIRCHENLI-
ZENZ wird als Verletzung der Bedingungen dieses DIENSTES angesehen.  
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6.  HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
CCLI gibt keine über den Inhalt dieser Geschäftsbedingungen hinausgehende Garantien oder Verspre-
chen ab. Die Haftung von CCLI ist für alle weiteren Garantien, ausdrücklich oder konkludent, ausge-
schlossen, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - aller konkludenten Eignungsgewährleistungen.  
 
7.  HAFTUNGSBEGRENZUNG 
 
Die Haftung von CCLI aus oder in Verbindung mit diesem DIENST, dem Abonnement oder der Doku-
mentation ist beschränkt auf die Gesamthöhe der vom ABONNENTEN bezahlten Lizenzgebühren für 
das Abonnement. Jegliche Haftung von CCLI für jedwede spezielle, fahrlässige, vorsätzliche, indirekte 
Schäden oder für Schadensersatz, entgangenen Gewinn oder Datenverlust ist ausgeschlossen, selbst 
wenn CCLI über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.  
 
8.  PFLEGE UND WARTUNG  
 
8.1  Während der Laufzeit dieses DIENSTES und gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

wird CCLI den DIENST nur wie folgt pflegen:  
8.1.1  Aktualisierungen veröffentlichen;  
8.1.2  Angemessenen Telefon-Support anbieten;  
8.1.3  Im Falle, dass ein Fehler nicht zumutbar behoben werden kann, ist CCLI berechtigt, die Lizenzge-

bühr zurückzuerstatten, in welchem Falle der DIENST ohne weitere Haftung gegenüber dem 
ABONNENTEN beendet wird.  

 
8.2  Dem ABONNENTEN steht die beschriebene Pflege nur zu, wenn er CCLI innerhalb von 30 Tagen 

nach dem ersten Auftreten über den Fehler informiert und angemessen mit CCLI kooperiert.  
 
8.3  CCLI haftet bei der Ausführung der Pflege nicht für Verzögerungen, welche durch Umstände au-

ßerhalb der zumutbaren Kontrolle von CCLI auftreten oder für den Fall, dass CCLI in diesem Zeit-
raum zumutbare Fehlerbehebungsanstrengungen unternimmt. 

 
8.4  CCLIs Pflegeverpflichtungen beinhalten nicht, insbesondere aber nicht ausschließlich, 
8.4.1 Wartung aufgrund von Nachlässigkeit, Missbrauch oder durch Unfälle verursachte Schäden durch 
 die Benutzung des DIENSTES;  
8.4.2  Wartung aufgrund von unautorisierter Benutzung des DIENSTES; 
8.4.3  Benutzung des Produktes außerhalb der vorgegebenen Grenzen des DIENSTES 
8.4.4  Wartung von Hardware, Betriebssystemen oder anderen Softwareprodukten.  
 
9.  VORBEHALT VON EIGENTUMSRECHTEN 
 
CCLI behält sich alle Eigentumsrechte an und zu dem DIENST sowie an allen Teilen hiervon sowie an 
allen hiermit verwandten Produkten, Daten und Informationen vor.  
 
 
10.  ERSATZ UND MODIFIKATION  
 
CCLI behält sich das Recht vor, den DIENST nach eigenem Ermessen zu modifizieren.  
11.  VERZUG 
 
Der ABONNENT befindet sich in den folgenden Fällen in Verzug: 
11.1  Ohne Mahnung, wenn der ABONNENT seiner Verpflichtung zur Zahlung von fälligen Gebühren an 

CCLI für den DIENST nicht nachkommt; oder  
11.2 soweit der ABONNENT erhebliche Vertragsverletzungen vorgenommen hat und diese nicht inner-

halb von dreißig (30) Tagen nach schriftlicher Mahnung durch CCLI geheilt hat.  
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12.  KÜNDIGUNG 
 
12.1  CCLI ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, wenn der ABONNENT sich in Verzug befindet 

oder die KIRCHENLIZENZ zwischen CCLI und dem ABONNENTEN beendet wird oder ausläuft. 
 
12.2  Im Falle der Kündigung des DIENSTES wird der ABONNENT unverzüglich mit der Nutzung aufhö-

ren.  
 
12.3  Sämtliche Verpflichtungen von CCLI erlöschen mit Kündigung oder Beendigung des DIENSTES. 

Die Verpflichtungen des ABONNENTEN nach diesem Vertrag bleiben auch nach Kündi-
gung/Beendigung des Vertrages bestehen.  

 
13. HAFTUNGSFREISTELLUNG 
 

13.1 CCLI stellt den ABONNENTEN hiermit von jeglichen Ansprüchen, Handlungen, Verfahren, 
Haftungen, Verlusten, Schäden, Kosten und Aufwendungen schadlos, welche ABONNENT ge-
genüber direkt oder indirekt aufgrund einer Vertragsverletzung oder Nichterfüllung des Vertrages 
seitens CCLI im Hinblick auf vertragliche Zusicherungen, Angaben, verbindliche Zusagen oder 
Verpflichtungen, die Gegenstand des Vertrages sind, erhoben werden. 

13.2 Der ABONNENT stellt CCLI hiermit gegen von jeglichen Ansprüchen, Handlungen, Verfahren, 
Haftung, Verluste, Schäden, Kosten und Aufwendungen schadlos, welche CCLI gegenüber di-
rekt oder indirekt aufgrund einer Vertragsverletzung oder Nichterfüllung des Vertrages seitens 
des ABONNENTEN im Hinblick auf vertragliche Zusicherungen, Angaben, verbindliche Zusa-
gen oder Verpflichtungen, die Gegenstand des Vertrages sind, erhoben werden. 

 
 
 
14.  VERSCHIEDENDES 
 
14.1  Vollständiger Vertrag: Dieser DIENST und die KIRCHENLIZENZ, auf die Bezug genommen wird, 

stellen die gesamte zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung dar. Sämtliche frühere oder 
gleichzeitige schriftliche oder mündliche Vereinbarungen sowie alle weiteren Verständigungen 
zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung werden durch diese er-
setzt.  

 
14.2  Kein Verzicht: Das Unterlassen einer der Vertragsparteien, Rechte aus dem Verstoß gegen eine 

Verpflichtung oder Bestimmung dieser Vereinbarung geltend zu machen, gilt nicht als Verzicht auf 
die Geltendmachung von Rechten bezüglich dieser Verpflichtungen oder Bestimmungen oder be-
züglich vorhergehender oder künftiger Verstöße gegen diese oder eine andere Verpflichtung oder 
Bestimmung.  

 
14.3  Anwendbares Recht: Die vorliegende Vereinbarung und ihre Auslegung unterliegen den Gesetzen 

der Bundesrepublik Deutschland.   
 
14.4  Für den Fall das Anwaltskosten anfallen, um Bestimmungen dieser Vereinbarung durchzusetzen 

oder Streitigkeiten auszutragen, ist die obsiegende Partei berechtigt, die angemessenen Kosten 
der Rechtsverteidigung von der unterlegenen Partei einzufordern.  

 
14.5 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig, unrechtmäßig oder undurchsetzbar sein, so 

wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen unberührt 
und unbeeinträchtigt bleiben. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Rege-
lung, die dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den 
betreffenden Punkt bedacht hätten. 
 


